
Anlage zur Klage gegen Holmes Place Health Clubs GmbH 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 

zu unterlassen,  

 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen 

 

1. gegenüber Verbraucher:innen, die einen Mitgliedsvertrag abgeschlossen haben, der 

einen Handtuchservice enthält und für den einmal jährlich eine Pauschale zu 

bezahlen ist, in einer E-Mail, wie in Anlage K 2 abgebildet, mitzuteilen, dass sich der 

Preis für die Handtuchpauschale ab dem 1. Dezember 2024 auf 49,90 EUR erhöht 

und die Mitglieder:innen nichts weiter unternehmen müssen, um die Erhöhung zu 

akzeptieren, oder wenn sie die Erhöhung nicht akzeptieren, den Handtuchservice 

abmelden müssen. 

 

2. in Verträgen über Fitnessdienstleistungen nachfolgende Klauseln in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, ausgenommen gegenüber einer Person, die in ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer), zu verwenden sowie sich 

auf die Klauseln bei der Abwicklung derartiger Verträge zu berufen: 

 

a) 11. VERÄNDERUNG DER CLUB-ANGEBOTE 

Holmes Place ist berechtigt, einzelne Leistungsangebote zu verändern, sofern die 

Änderung unter Berücksichtigung der Interessen von Holmes Place für das 

Mitglied zumutbar ist und die vertraglichen Hauptleistungen im Wesentlichen 

bestehen bleiben. 

 

b) 5. PREISANPASSUNG 

Holmes Place ist berechtigt, den Mitgliedsbeitrag und sonstige Dienstleistungen 

zu erhöhen und zu senken, um die Auswirkungen von Änderungen der mit 

unserer Dienstleistung verbundenen Gesamtkosten widerzuspiegeln. [Das 

Mitglied ist berechtigt, einen Anspruch auf Anpassung des Mitgliedsbeitrages 

geltend zu machen.] Beispiele für Kostenelemente, die den Preis unserer Abo-

Angebote beeinflussen, sind: 

1.  Miete (33%) 

2.  Energie (11%) 

3.  Material/Fremdleistungen (12%) 

4.  Personal (24%) 

5.  Dienstleister/Freelancer (10%) 

6.  Sonstiges (10%) 

(In Klammern finden Sie die jeweilige Gewichtung.)  

 

Alle Preisänderungen gelten frühestens 30 Tage nach Bekanntgabe. Sie können 

Ihre Mitgliedschaft jederzeit während der zulässigen Kündigungsfrist beenden, um 

zukünftige Belastungen zu vermeiden. 

 

3. Die Beklagte wird im Wege der Stufenklage verurteilt, 

a) in der ersten Stufe:  

dem Kläger auf eigene Kosten Auskunft darüber zu erteilen, 



aa) 

bei welchen Verbraucher:innen, die einen Mitgliedsvertrag mit der Beklagten 

abgeschlossen haben, der einen Handtuchservice enthält und für den einmal 

jährlich eine Pauschale zu bezahlen ist, sie in einer E-Mail, wie in Anlage K 2 

abgebildet, mitgeteilt hat, dass sich der Preis für die Handtuchpauschale ab dem 

1. Dezember 2024 auf 49,90 EUR erhöht habe und die Mitglieder:innen nichts 

weiter unternehmen müssten, um die Erhöhung zu akzeptieren, oder, wenn sie 

die Erhöhung nicht akzeptierten, sie den Handtuchservice abmelden müssten. 

 

bb) 

Die Auflistung nach den vorstehenden lit aa) hat in Form einer Auflistung zu 

erfolgen, die nach Postleitzahlen, innerhalb der Postleitzahlen nach Ortsnamen, 

innerhalb der Ortsnamen nach Straßennamen, innerhalb der Straßennamen 

nach Hausnummern, innerhalb der Hausnummern nach Nachnamen und 

innerhalb der Nachnamen nach Vornamen sortiert ist. Die Auskunft hat nach 

Wahl der Beklagten entweder gegenüber dem Kläger oder gegenüber einem 

Angehörigen der zur Verschwiegenheit verpflichteten Berufe zu erfolgen, der im 

Falle einer Nichteinigung der Parteien vom Präsidenten des Kammergerichts 

bestimmt wird; 

 

b) in der zweiten Stufe: erforderlichenfalls die Richtigkeit der nach lit. a) gemachten 

Angaben an Eides statt zu versichern, 

 

c) in der dritten Stufe: die Verbraucher:innen, die in der unter a) genannten 

Auflistung benannt sind, mittels einer an den/die jeweilige Betroffene individuell 

gerichteten E-Mail darüber zu informieren, dass sich der Preis für die 

Handtuchpauschale ab dem 1. Dezember 2024 nicht auf 49,90 EUR erhöht hat 

und dass sie einen Anspruch auf den Handtuchservice haben, auch wenn sie 

sich aufgrund der E-Mail, wie sie in Anlage K 2 abgebildet ist, von diesem 

abgemeldet haben. 
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